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RS UVS Steiermark 1993/03/16 30.6-
174/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1993

Rechtssatz

Es sind wesentliche Tatbestandsmerkmale nach § 80 Abs 1 Forstgesetz, daß in einem hiebsunreifen Hochwald ein

Kahlhieb oder eine über das pflegliche Ausmaß hinausgehende Einzelstammentnahme vorgenommen wurde.

Dies geht aus der Erwähnung, daß auf einer Fläche von 0,2 - 0,3 ha nicht hiebsreife Fichten gefällt wurden, nicht

hervor, da darin weder auf einen hiebsunreifen Hochwaldbestand, noch im Falle einer Einzelstammentnahme auf den

zurückgebliebenen Überschirmungsprozentsatz hingewiesen wurde. (vergleiche Rechtssatz UVS Stmk 16.3.1993, UVS

30.6-174/92-3)

Schlagworte

Forstgesetz Tatbestandsmerkmal

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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